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— Datenanschluß-Rufnummern im Telexnetz der Deutschen 
Demokratischen Republik,

— Datenanschluß-Rufnummern und Kennzahlen im öffent
lichen Datennetz der Deutschen Demokratischen Republik.

§ 15 ,
Buchdienst

(1) Datenteilnehmer werden in das Verzeichnis der Teil
nehmer im Datennetz der Deutschen Demokratischen Repu
blik, in das Verzeichnis der Telex-Teilnehmer der Deutschen 
Demokratischen Republik mit Kennzeichen oder in das Fern
sprechbuch der Deutschen Post mit Kennzeichen eingetragen.

(2) Die Deutsche Post gibt die Verzeichnisse und das Fern
sprechbuch der Deutschen Post (nachfolgend Verzeichnisse 
genannt) heraus. Die Gestaltung der Verzeichnisse obliegt 
der Deutschen Post.

(3) In die Verzeichnisse werden die Datenteilnehmer ein
getragen (Ersteintrag). Darüber hinaus können Datenteilneh
mer für sich sowie für andere, denen sie die Teilnehmer
einrichtungen zur ständigen Benutzung überlassen haben, 
einen weiteren Eintrag in das betreffende Verzeichnis ver
langen (Zweiteintrag). Zweiteinträge sind gebührenpflichtig.

(4) Über das Abfassen und Einordnen von Ersteinträgen' 
entscheidet die Deutsche Post. Die Wünsche der Datenteil
nehmer werden dabei weitgehend berücksichtigt. Das Ab
fassen von Zweiteinträgen kann vom Datenteilnehmer be
stimmt werden. Die Deutsche Post kann Einträge ablehnen, 
die das Auffinden eines Datenteilnehmers im Verzeichnis 
erschweren. In den Einträgen sind Werbeanzeigen unzuläs
sig.

(5) Bei befristetem Teilnehmerverhältnis erfolgt kein Ein
trag in die Verzeichnisse.

(6) Jedem Datenteilnehmer wird ein Exemplar des für 
ihn zutreffenden Verzeichnisses gebührenfrei überlassen. 
Darüber hinaus können zusätzlich Verzeichnisse käuflich 
erworben werden.

(7) Die Datenteilnehmer werden von der Herausgabe neuer 
Verzeichnisse benachrichtigt. Die gebührenfreien Verzeich
nisse sind bei der in der Benachrichtigung angegebenen 
Dienststelle der Deutschen Post abzuholen. Dabei sind die 
dem Datenteilnehmer gebührenfrei überlassenen Verzeich
nisse der letzten Ausgabe zurückzugeben.

§ 16
Entstörungsdienst

(1) Störungen sind der zuständigen Dienststelle der Deut
schen Post unverzüglich zu melden, wenn vom Datenteil
nehmer festgestellt ist, daß die Störungen nicht in den teil
nehmereigenen Einrichtungen vorliegen.

(2) Störungen werden von der Deutschen Post gebührenfrei 
beseitigt. Wird festgestellt, daß die Ursache einer-vom Daten
teilnehmer gemeldeten Störung nicht in den Einrichtungen 
der Deutschen Post liegt, sind die Leistungen der Deutschen 
Post für das Ermitteln der Störungsursache gebührenpflichtig.

(3) Die Deutsche Post teilt dem Dätenteilnehmer bei der 
Übergabe der. Datenanschlußleitung die Rufnummer der für 
die Störungsannahme zuständigen Dienststelle der Deutschen 
Post mit.

A b s c h n i t t  V 
Materielle Verantwortlichkeit

§ 17
Ersatzpflicht der Deutschen Post

(1) .Die Deutsche Post ist zum Schadenersatz verpflichtet, 
wenn sie beim Einrichten, Instandhalten, Ändern oder Ab

brechen von Leitungen und Zusatzeinrichtungen unter Ver
letzung ihr obliegender Rechtspflichten rechtswidrig einen 
Schaden verursacht.

(2) Die Ersatzpflicht entfällt, wenn der Schaden entstanden 
ist, weil der Datenteilnehmer verdeckt geführte Starkstrom-, 
Wasserleitungs- oder ähnliche Anlagen nicht angegeben hat.

§ 18

Ersatzpflicht des Datenteilnehmers

(1) Der Datenteilnehmer ist für Schäden verantwortlich, die 
er durch eine Verletzung der Pflichten aus dem Teilnehmer
verhältnis rechtswidrig verursacht hat.

(2) Diese Verantwortlichkeit des Datenteilnehmers besteht 
auch für andere, denen der Datenteilnehmer seine Einrich
tungen zur Mitbenutzung überläßt.

§ 19

Sperren von Datenanschlüssen

Ist ein Datenteilnehmer mit dem Entrichten der Gebühren 
wiederholt oder im erheblichen Umfang im Rückstand oder 
verletzt er die Teilnehmerpflichten gemäß § 4, ist die Deut
sche Post berechtigt, nach schriftlicher Ankündigung seine 
Datenanschlußleitungen zu sperren. Das Teilnehmerverhält
nis wird dadurch nicht beendet.

§ 20

Beschwerdeverfahren

Gegen Entscheidungen oder Maßnahmen der Deutschen 
Post nach den §§ 3, 5, 7 und 19 kann gemäß § 55 des Gesetzes 
vom 3. April 1959 über das Post- und Fernmeldewesen 
(GBl. I Nr. 27 S. 365) in der Fassung des Gesetzes vom 
24. Juni 1971 über die Neufassung von Regelungen über 
Rechtsmittel gegen Entscheidungen staatlicher Organe 
(GBl. I Nr. 3 S. 49) Beschwerde eingelegt werden.

A b s c h n i t t  VI 
Schlußbestimmungen

§ 21

Sonderregelungen

Der Minister für Post- und Fernmeldewesen kann aus ge
samtstaatlichen und Sicherheitsgründen im Einvernehmen 
mit den Ministerien der bewaffneten Organe Sonderregelun
gen zu dieser Anordnung erlassen.

§ 22 

Inkrafttreten

(1) Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1979 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 18. Dezember 1967 
zur Datenübertragung im Fernmeldenetz der Deutschen Post 
— Datenübertragüngsordnung — (GBl. II Nr. 122 S. 870) außer
Kraft.

Berlin, den 13. Juli 1978

Der Minister 
für Post- und Fernmeldewesen

S c h u l z e


